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Landkreis Reutlingen 
 

- Öffentliche Bekanntmachung - 
 

Jahresabschluss 2019 des Landkreises Reutlingen 
 
Aufgrund der §§ 34 und 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15.10.2020 (GBl. S. 910, 911/2020), i.V.m. § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098/2020) und des Gesetzes zur 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag 
am 21.07.2021 nach Abschluss der örtlichen Prüfung durch das Amt für Kommunalaufsicht 
und Rechnungsprüfung den Jahresabschluss 2019 des Landkreises Reutlingen 
festgestellt. 
 
Es erging folgender Beschluss: 
 
1.  Der Schlussbericht des Amtes für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung über die 

örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2019 wird gemäß § 95b 

Abs. 1 der Gemeindeordnung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg wie folgt festgestellt: 

 

 

EUR

1.

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 367.524.825,15

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 361.937.577,95

1.3 Ordentliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) 5.587.247,20

1.4 Außerordentliche Erträge 53.099,17

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 205.792,98

1.6 Sonderergebnis  (Saldo aus 1.4 und 1.5) -152.693,81

1.7 Gesamtergebnis  (Saldo aus 1.3 und 1.6) 5.434.553,39

2.

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 362.073.635,21

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 351.886.860,56

2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnu ng
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

10.186.774,65

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.672.141,97

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.368.412,14

2.6
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investiti onstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5)

-8.696.270,17

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  (Saldo aus 2.3 und 2.6) 1.490.504,48

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung
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EUR

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.235.428,63

2.10
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzier ungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

-7.235.428,63

2.11
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende d es
Haushaltsjahres  (Saldo aus 2.7 und 2.10)

-5.744.924,15

2.12
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen

1.168.216,29

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 23.583.654,24

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  (Saldo aus 2.11 und 2.12) -4.576.707,86

2.15
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts jahres
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

19.006.946,38

3.

3.1 Immaterielles Vermögen 64.762,10

3.2 Sachvermögen 115.624.870,76

3.3 Finanzvermögen 58.761.338,98

3.4 Abgrenzungsposten 27.270.002,14

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite  (Summe aus 3.1 bis 3.5) 201.720.973,98

3.7 Basiskapital 41.980.859,64

3.8 Rücklagen 52.850.899,50

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 26.301.853,09

3.11 Rückstellungen 6.796.589,42

3.12 Verbindlichkeiten 69.349.842,96

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.440.929,37

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite  (Summe aus 3.7 bis 3.13) 201.720.973,98

Bilanz



 - 3 - 

3. Die Überschüsse und Fehlbeträge werden wie folgt behandelt: 
 

 
 

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.587.247,20 EUR wird der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 152.693,81 EUR wird zum Teil durch 
eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe 
von 42.758,66 EUR verrechnet. Der darüberhinausgehende Fehlbetrag des 
Sonderergebnisses in Höhe von 109.935,15 EUR wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO zu 
Lasten des Basiskapitals verrechnet. 

 
 
Der vorstehende Jahresabschluss 2019 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung i.V.m. § 95 b Abs. 2 der 
Gemeindeordnung in der Zeit vom 09.08.2021 bis 19.08.2021 (je einschließlich) im 
Landratsamt Reutlingen, Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, Zimmer-Nr. 1.20 
(Kreiskämmerei) während den Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 
 
Reutlingen, den 06.08.2021 
 
Landratsamt Reutlingen 
 
gez. 
 
Dr. Ulrich Fiedler, Landrat 

Sonder-
ergebnis

Ordentliches 
Ergebnis

Vorjahr
zweitvorange-

gangenen Jahr
drittvorange-

gangenen Jahr
ordentlichen 
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. 

Anfangsbestände3) -152.693,81 5.587.247,20 50.013.652,30 42.758,66 39.340.794,79

3
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 
Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses

-5.587.247,20 5.587.247,20

8
Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

42.758,66 -42.758,66

12
Verrechnung eines Fehlbetrags des 
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital

109.935,15 -109.935,15

13 vorläufige Endbestände 55.600.899,50 0,00 39.230.859,64

14
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 
Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO

-2.750.000,00 2.750.000,00

16
Endbestände des Basiskapitals, der 
Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags

0,00 0,00 0,00 52.850.899,50 0,00 41.980.859,64

1)

2)

3)

Es sind nur die jew eils relevanten Stufen abzubilden

Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Die Werte in den  Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Stufen der Ergebnisverwendung 

und des Haushaltsausgleichs1)

Ergebnis des Haushalts jahres
vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses aus dem

Rücklagen aus 
Überschüssen des Basis-

kapital

EUR2)


